
 

 

Allgemeine Bestimmungen des Thüringer Leichtathleti k-Verbandes e.V. für 
Meisterschaften 

 

1. Veranstalter/ Ausrichter 
 
Veranstalter: Thüringer Leichtathletik-Verband e.V. 
Ausrichter: vom TLV beauftragte(r) Verein(e) bzw. Kreisfachverband 
 
2. Wettkampfbestimmungen 
 
Alle TLV-Veranstaltungen werden nach den Ordnungen des DLV und den Internationalen 
Wettkampfregeln (IWR), den Durchführungsbestimmungen des TLV sowie unter Anwendung der 
jeweiligen Mehrkampfwertungen durchgeführt. 
 
3. Teilnahmerecht und Mindestleistungen 
 
An allen Meisterschaftsveranstaltungen sind nur die Mitglieder der dem TLV angeschlossenen Vereine 
oder LG’s, die einen gültigen Startpass besitzen, teilnahmeberechtigt. Startpassausstellung ab AK 12 
(Ausnahme: TLM Cross für die AK 10/11 Teilnahme ohne Startpass), Übergangsmöglichkeiten für alle 
Altersklassen nach der DLO mit folgenden Einschränkungen: Für Einzeldisziplinen und Mehrkämpfe 
(nicht für Staffeln): AK 14 zur AK 15, AK 13 zur AK 14, AK 12 zur AK 13 sind nicht zugelassen. Die 
Sprintstaffeln 4x75 m und 4x100 m gelten im Sinne der DLO als gleiche Disziplin. Übergänge von der 
AK 11 zur AK 12 bzw. AK 12/13 sind nicht zugelassen, auch nicht für Staffeln. Im Rahmen von Ost- 
und Westthüringer Crossmeisterschaften kann ein Teilnehmer ausschließlich in der seinem 
Geburtsjahr entsprechenden Altersklasse (AK 7 auch in AK 8) eingesetzt werden. 
Weitere Festlegungen zum Teilnahmerecht sind der konkreten Meisterschaftsausschreibung zu 
entnehmen. 
 
4. Meldungen 
 
Alle Meldungen sind auf dem DLV-Meldebogen zu den T erminen an die Geschäftsstelle des 
TLV, Johann-Sebastian-Bach-Str. 2, 99096 Erfurt, ei nzureichen oder per Mail an  
meldung@tlv-sport.de oder online über www.ladv.de z u senden. Andere Meldeadressen zu 
TLV-Meisterschaften werden in der konkreten Ausschr eibung veröffentlicht. 
Maßgebend für den Meldeschluss ist der Eingang in der Geschäftsstelle des TLV. Eine 
Meldebestätigung erfolgt grundsätzlich nicht. Mündliche, telefonische, fehlerhafte, unvollständige 
Meldungen können nicht berücksichtigt werden. Meldungen, die nach dem Meldeschluss eingehen, 
werden als Nachmeldungen eingeordnet. 
Die Meldungen zu Deutschen Meisterschaften und Mitteldeutschen Meisterschaften sind auf amtlichen 
Vordrucken des DLV (Vordruck Nr. 2.21) zu erstellen und an die Geschäftsstelle des TLV zu senden. 
Gilt für alle Meisterschaftsebenen: Die Staffelteilnehmer und zwei Ersatzläufer sind ebenfalls zu 
melden, wie bei jedem anderen Teilnehmer der Athletenmeldung wie eine Einzeldisziplin. 
Nachmeldungen zu LM sind bis 90 min vor Beginn der jeweiligen Disziplin möglich, erfordern aber die 
Zahlung einer zusätzlichen Gebühr. Regelungen zur Nachmeldung zu DM sind den Allgemeinen 
Bestimmungen des DLV zu entnehmen. 
 
5. Verbandsaufsicht/ TLV-Beauftragter 
 
Die Kommission Wettkampforganisation des TLV benennt einen Vertreter zur Unterstützung der 
Veranstaltung. Dieser ist insbesondere für die Einhaltung der IWR und DLO und weiterer 
Bestimmungen des TLV verantwortlich und ist Vorsitzender der Jury. 
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6. Organisationsgebühren 

 Erwachsene  Jugendliche  Schüler  
Einzel 7,00 € 5,00 € 4,00 € 
Staffel          11,00 € 7,00 € 6,00 € 
Mehrkampf 22,00 € 15,00 € 12,00 € 
Blockwettkampf   12,00 € 
Straßenwettbewerbe:    
bis einschließlich 10 km 15,00 € 12,00 € 9,00 € 
bis einschließlich 25 km 18,00 € 15,00 €  
über 25 km 18,00 € 18,00 €  
über 100 km 30,00 €   
Crosslauf bis 10 km 10,00 € 7,00 € 6,00 € 
Berglauf bis 10 km 12,00 € 12,00 €  
DAMM, DMM, DSMM (pro Mannschaft) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 
Nachmeldegebühren (für alle TLM, OTM / WTM 
Cross) zusätzlich zur Startgebühr 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Gebühren für fehlerhafte Meldungen zu 
Meisterschaften pro Meldung 

10,00 € 

 

Die Organisationsgebühren gelten für die Meisterschaften des TLV und sind entsprechend der 
abgegebenen Meldung am Veranstaltungstag im Meldebüro bar zu entrichten. Vereine, die zur 
Veranstaltung gemeldet haben und nicht angetreten sind, müssen die Organisationsgebühren 
nachträglich bis 14 Tage nach der Veranstaltung zahlen. Eine Nachforderung der Startgelder wird 
erfolgen (siehe DLO). Obergrenzen der Startgebühren bei Sportfesten/ Veranstaltungen Thüringer 
Vereine sind durch die jeweils aktuelle Gebührenordnung (GBO) des DLV festgelegt. 

7. Meldung am Stellplatz/ Ausschluss von Teilnehmer n 
 
Alle Teilnehmer müssen sich am Wettkampftag für die Teilnahme an den Wettbewerben am Stellplatz 
anmelden. Hierfür gilt grundsätzlich eine Zeit von 60 min vor Beginn des jeweiligen Wettbewerbes. Für 
die rechtzeitige Meldung ist ausschließlich der Athlet selbst verantwortlich! 
Ein Teilnehmer wird vom laufenden und allen weiteren Wettbewerben (einschließlich Staffeln) 
ausgeschlossen, wenn er 

a) die Meldung am Stellplatz abgegeben hat und zum Wettbewerb aber nicht antritt. Es sei denn, 
dass er seinen Verzicht vor Beginn des Wettkampfes bekannt gibt. 

b) sich in Vor-/Zwischenläufen oder Ausscheidungen für die nächsten Runden qualifiziert hat und 
zum weiteren Wettkampf nicht antritt. Dies gilt nicht, wenn der Verzicht dem zuständigen 
Protokollführer vor Weitergabe der Wettkampfliste bekannt gegeben wurde. 

c) zum ersten Versuch einer Disziplin nicht antritt, ohne das zuständige Kampfgericht vorher zu 
unterrichten. 

8. Vorläufe, Zwischenläufe, Finale, Ausscheidungen 
 
Die Finalteilnehmer werden gegebenenfalls durch Vor- und Zwischenläufe ermittelt. In den 
Sprintläufen bis einschließlich 400 m werden Zwischenläufe notwendig bei mehr als 3 Vorläufen (bei 4 
Bahnen), bei mehr als 4 Vorläufen (bei 6 Bahnen) oder bei mehr als 5 Vorläufen (bei 8 Bahnen). 
Für die Zwischenläufe qualifizieren sich Vorlaufsieger und die weiteren Zeitschnellsten. Entfallen 
Zwischenläufe, so qualifizieren sich die Erstplatzierten und die weiteren Zeitschnellsten für das Finale. 
Aus den Zwischenläufen qualifizieren sich die Erstplatzierten und Zeitschnellsten für das Finale. 
Teilnehmer, die in einer Runde disqualifiziert wurden, besitzen kein Startrecht in der nächsthöheren 
Runde, auch nicht „außer Wertung“. 
 
Die Gesamtzahl der Teilnehmer sollte nicht größer sein als: 
800m (4 oder 6 Bahnen) -   9 Teilnehmer              bis U16: 14 Teilnehmer 
800m (8 Bahnen)  - 11 Teilnehmer  bis U16: 16 Teilnehmer 
1000m/ 1500m   - 13 Teilnehmer  bis U16: 20 Teilnehmer 
3000m/ 5000m   - 25 Teilnehmer 
10000m   - 25 Teilnehmer 
 



Beim Weit- und Dreisprung sowie in den Wurf- und Stoßdisziplinen kommen aus den Ausscheidungen 
(drei Versuche) jeweils die Teilnehmer auf den Plätzen eins bis acht in das Finale (drei Versuche). Bei 
acht oder weniger Teilnehmern gibt es keine Ausscheidung, jeder Teilnehmer hat sechs Versuche. 
 

9. Medizinische Betreuung 
 
Die Planung bzw. Bestellung liegt in Verantwortung der Ausrichter. 
 

10. Geräte 
 
Alle Geräte, bis auf Stabhochsprungstäbe, stellt der Ausrichter. Eigene Geräte können nach 
entsprechender Prüfung zugelassen werden. 
 

11. Ergebnisliste 
 
Ergebnislisten der Meisterschaften des TLV werden auf der TLV-Homepage veröffentlicht. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse angemeldeter Vereinsveranstaltungen ist dort ebenfalls möglich. 
 
Für Landesmeisterschaften und landesoffene Wettkämp fe gilt: 
Der TLV-Statistiker erhält eine Ergebnisliste und d en Veranstaltungsbericht innerhalb von 10 
Tagen. Später eingereichte Protokolle haben keinen Anspruch mehr, in die Bestenlisten 
aufgenommen zu werden. 
 
12. Wertungen bei Meisterschaften des TLV 
 
Mannschaftswertungen:Crosslauf    Addition der Zeiten 
   Straßenlauf und Straßengehen  Addition der Zeiten 
 
Weitere Wertungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
 
Auszeichnungen: 
Nach Teilnehmerzahl: weniger als 12 Teilnehmer = Platz 1 bis 3 Urkunden  
                                    ab 12 Teilnehmer     = Platz 1 bis 6 Urkunden 
 
13. Rekorde 
 
Bei erzielten Deutschen Rekorden bzw. Landesrekorden sind Protokolle anzufertigen und innerhalb 
von 10 Tagen dem TLV zu übersenden. 
 
 
Hinweise auf die IWR, Satzung und Ordnungen des DLV: 

- Die Teilnehmer haben in der genehmigten Vereinskleidung an den Start zu gehen. 
- Teilnehmer einer Staffel müssen farblich einheitliche Wettkampfkleidung tragen. 
- Die Startnummern müssen unverändert auf der Brust getragen werden. 
- Werbeaufschriften auf Sportkleidung, Taschen usw. sind im Innenraum nur im Rahmen der 

IWR, Kapitel I, Regel 8 (Ausgabe 2016) Nat. Bestimmungen gestattet und bedürfen der 
Genehmigung durch den TLV. Dies gilt für Athleten, Kleidung von Kampfrichtern, 
Mitarbeitern der Organisation und Helfern gleichermaßen. 

- Verbot aller Arten von elektronischen Geräten (wie z.B. MP3-Player, Handy usw.) im 
Innenraum. Dies gilt für Athleten und Kampfrichter gleichermaßen! 

- Nur die unmittelbar am Wettkampf Beteiligten und die im Einsatz befindlichen Kampfrichter 
dürfen sich während des Wettbewerbes an der Wettkampfstätte aufhalten. Bei 
Zuwiderhandlungen kann der Wettkampfleiter oder der Schiedsrichter den jeweiligen 
Wettbewerb unterbrechen, bis alle Unbeteiligten den Innenraum bzw. die Wettkampfstätte 
verlassen haben. 

 
 


